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19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten Niklas Schrader und Regina Kittler (LINKE)

vom 15. Januar 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 16. Januar 2026)

zum Thema:

Kinderschutz bei Polizeimaßnahmen – aktuelle Weisungs- und Vorschriften-
lage sowie Dokumentation

und Antwort vom 2. Februar 2026 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 5. Februar 2026)



Senatsverwaltung für Inneres und Sport

Herrn Abgeordneten Niklas Schrader (LINKE) und

Frau Abgeordnete Regina Kittler (LINKE)

über

Die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/24884
vom 15. Januar 2026
über Kinderschutz bei Polizeimaßnahmen – aktuelle Weisungs- und Vorschriftenlage
sowie Dokumentation

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

1. Welche Dienstvorschriften, Richtlinien, Weisungen, Rundschreiben, Handlungsleitfäden,
Qualitätsstandards usw. gelten aktuell bei der Polizei Berlin für Einsatzlagen, in
denen Kinder/Jugendliche betroffen oder anwesend sind?
Bitte vollständig auflisten (Titel, Datum/Stand, herausgebende Stelle, Geltungsbereich,
Einstufung/Vertraulichkeit) und angeben, wo diese vom Abgeordnetenhaus eingesehen werden können!

Zu 1.:

Im Hinblick auf die aktuell in der Polizei Berlin geltenden Vorschriften im Sinne der

Fragestellung wird auf die beigefügte Anlage (Tabelle) verwiesen. Mandatstragenden des

Abgeordnetenhauses Berlin wird auf Anfrage eine Einsichtnahme bei den jeweils

fachverantwortlichen Dienststellen der Polizei Berlin ermöglicht.

2. Welche Fassung der PDV 382 „Bearbeitung von Jugendsachen“ ist bei der Polizei Berlin aktuell seit
wann verbindlich (Datum/Stand)?



Zu 2.:

Es gilt die Polizeidienstvorschrift (PDV) 382 – Ausgabe 1995 – mit Stand vom Oktober

1995.

3. Trifft es weiterhin zu, dass sich die PDV 382 „in Überarbeitung“ befindet (vgl. Drs.  19/13727)?

Zu 3.:

Ja.

a) Seit wann läuft die Überarbeitung?

Zu 3. a):

Die PDV 382 wird seit Dezember des Jahres 2020 überarbeitet.

b)  Welche Übergangsregelungen gelten bis zum Abschluss der Überarbeitung in Berlin konkret (bitte
benennen!)?

Zu 3. b):

Die PDV 382 aus dem Jahr 1995 behält bis zur Veröffentlichung der überarbeiteten Version

ihre Gültigkeit.

c)  Welche inhaltlichen Änderungen zum Kindeswohl/Kinderschutz sind vorgesehen (bitte stichpunktartig

angeben!)?

Zu 3. c):

Da der Polizei Berlin derzeit lediglich Entwurfsfassungen der sich in Überarbeitung

befindlichen PDV 382 vorliegen, steht der Beantwortung dieser Frage der geschützte

Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung entgegen. Eine Beantwortung der Frage würde

den laufenden Bearbeitungsprozess vorwegnehmen, die inhaltlichen Schwerpunkte

polizeilichen Handelns voraussehbar machen und die Erfüllung des öffentlichen Auftrages

verhindern oder erschweren.

4. Gilt das Rundschreiben PPr Stab Nr. 5/2012 über die Inanspruchnahme des Berliner Notdienstes
Kinderschutz (BNK) weiterhin oder wurde es ersetzt/aktualisiert?



Zu 4.:

Ja. Das Rundschreiben gilt weiterhin.

a) Falls ersetzt/aktualisiert: Bitte Titel/Datum der Nachfolgeregelung nennen und die wesentlichen
Änderungen darstellen!

Zu 4. a):

Entfällt.

b) Falls weiter gültig: Welche Regelung gilt für den Fall, dass das Rundschreiben zugleich „in
Überarbeitung“ ist?

Zu 4. b):

Das Rundschreiben behält bis zur Veröffentlichung einer neuen Regelung seine Gültigkeit.

5. Welche Regelungen gelten aktuell für polizeiliche Maßnahmen in Einrichtungen der Jugendhilfe (z. B.
Jugendwohngruppen, Inobhutnahme-Einrichtungen, Unterkünfte nach SGB VIII)?

Zu 5.:

Es gelten die in der Formellen Nachricht (FN) vom 26. Mai 2021 mit dem Titel „Polizeiliche

Maßnahmen in Jugendhilfeeinrichtungen“ dargelegten Verfahrensweisen, welche

aktualisiert und mit FN vom 26. Januar 2023 neu bekannt gegeben wurden. Die

Bekanntgabe verweist auf die Bestimmungen der PDV 382, die angepasste Liste der

Jugendhilfeeinrichtungen sowie eine Liste zu den Erreichbarkeiten der zuständigen freien

Träger.

6. Sind die in einer früheren Antwort (18/15351, Frage 10) genannten Schreiben an Polizeidienststellen zu
Polizeieinsätzen in Einrichtungen der Jugendhilfe vom 15.09.2017 sowie der Hinweis
vom 15.02.2018 weiterhin gültig?
a) Falls ja: Bitte die Kernaussagen der Weisungslage zusammenfassen!
b) Falls nein: Wodurch wurden sie ersetzt (Titel/Datum/Stand)?

Zu 6.:

Nein. Siehe Antwort zu Frage 5.

7. Welche „Qualitätsstandards für Durchsuchung, Beschlagnahme und Sicherstellung“ (LKA Berlin) gelten
aktuell und in welchem Stand (Datum)?



Zu 7.:

Es gilt der Qualitätsstandard (QS) für Durchsuchung, Beschlagnahme und Sicherstellung

vom 25. November 2024, welcher am 26. November 2024 in Kraft trat.

a) Enthalten diese Standards besondere Vorgaben zum Umgang mit anwesenden
Minderjährigen? Wenn ja: welche?

Zu 7. a):

Der o. a. QS verweist auf die FN vom 26. Mai 2021 mit dem Titel „Polizeiliche Maßnahmen

in Jugendhilfeeinrichtungen“ (siehe Antwort zu Frage 5).

8. Wie wird bei der Polizei Berlin dokumentiert, ob bei polizeilichen Maßnahmen Minderjährige
anwesend waren bzw. betroffen sind?

Zu 8.:

Erkennen oder vermuten Dienstkräfte der Polizei Berlin in bestimmten Einsatzlagen eine

Kindeswohlgefährdung, erfolgt unmittelbar eine Meldung an das Jugendamt, da dieses bei

Bekanntwerden einer Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a Sozialgesetzbuch VIII die

Aufgabe hat, eine Gefährdungseinschätzung unter Einbeziehung aller Beteiligten

vorzunehmen. In Fällen häuslicher Gewalt und für alle weiteren Einsatzlagen der

Kindeswohlgefährdung wird das Formular K 422 „Mitteilung an das Jugendamt in Fällen

häuslicher Gewalt“ genutzt. In diesem Formular sowie im Sachverhalt der Strafanzeige

oder ggf. Tätigkeitsbericht werden lediglich die Vor- und Zunamen anwesender

Minderjähriger erfasst. Darüberhinausgehend wird zu diesen Personen kein

recherchierbares Abgleichsobjekt im Polizeilichen Landessystem zur Information,

Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) angelegt.

a) In welchen IT-Systemen/Feldern wird das erfasst?

Zu 8. a):

Im POLIKS.

b) Falls keine auswertbare Erfassung erfolgt: warum nicht?



Zu 8. b):

Sind Minderjährige weder bezeugende noch tatverdächtige Personen, liegt keine

Rechtsgrundlage vor, wonach die Daten in das POLIKS übertragen werden dürften.

c) Welche Schritte sind geplant, um eine auswertbare Erfassung herzustellen
(Zeitplan/Verantwortlichkeit)?

Zu 8. c):

Eine Ausweitung der Erfassung ist nicht geplant.

9. Welche verbindlichen Vorgaben gibt es zur Einbeziehung/Benachrichtigung von Jugendamt, Berliner
Notdienst Kinderschutz (BNK), Kinder- und Jugendnotdienst bzw. Krisendienst vor/ während/ nach einer
Maßnahme, wenn Minderjährige betroffen sind?

Zu 9.:

Ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einschätzung der Polizei Berlin eine

Betreuung oder Inobhutnahme der Minderjährigen durch den Berliner Notdienst

Kinderschutz (BNK) erforderlich, nimmt die sachbearbeitende Polizeidienststelle

schnellstmöglich Kontakt zum Kindernotdienst (KND) bzw. Jugendnotdienst (JND) oder dem

Mädchennotdienst (MND) auf. (Vgl. Rundschreiben Polizeipräsidium Stab (PPr St) Nr.

5/2012 über die Inanspruchnahme des BNK). Sind Minderjährige bezeugende oder

tatverdächtige Personen in einem Strafverfahren, erfolgt eine Mitteilung an das zuständige

Jugendamt mittels eines dafür vorgesehenen Formulars.

10. Welche Änderungen gab es seit 2022 in Aus- und Fortbildung zum Kinderschutz/ traumasensiblen
Einsatzhandeln bei der Polizei Berlin (Inhalte/ Verbindlichkeit/ Zielgruppen)?

Zu 10.:

Es wird auf die Beantwortung zu den Fragen 11 und 12 der Schriftlichen Anfrage 19-13727

verwiesen, die weiterhin Bestand hat. Im Übrigen werden Lehrinhalte regelmäßig an

aktuelle Erkenntnisse angepasst.

Darüber hinaus lässt sich zur Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst wie folgt

ergänzen:  Im Fach Kriminalistik wird der BNK im ersten Semester thematisiert. Weiterhin

nehmen die Nachwuchskräfte (NWK) des ersten bzw. zweiten Semesters an einem Fachtag



zum Thema Opferschutz teil. An diesem Tag lernen die NWK unter anderem den KND, den

JND und den MND als Institutionen und deren Aufgaben bzw. Zuständigkeiten kennen.

11. Wie viele Beschäftigte haben entsprechende Fortbildungen seit 2022 absolviert (bitte nach Jahren
auflisten, soweit möglich!)?

Zu 11.:

Fortbildung/Jahr 2022 2023 2024 2025
Polizeieinsatz Häusliche Gewalt 58 61 87 52
Stalking 32 29 40 18
Durchsuchung praktische Übungen 3 0 0 0
Polizeiliche Aufgaben im Opferschutz 0 0 0 13
Qualifizierung im Opferschutz – Psychotraumatologie 0 54 0 141
Qualifizierung zum Jugendsachbearbeitenden 40 55 32 0
Einführung in die operative Kriminalprävention
Zielgruppe II

0 14 11 9

Präventionsbeauftragte der
Abschnitte/Verkehrssicherheitsberatende der
Abschnitte

12 7 8 0

Polizeieinsatz Jugendhilfeeinrichtungen
Landeskriminalamt

0 28 111 50

Quelle: interne Datenerhebung Polizeiakademie, Stand: 20. Januar 2026

Darüber hinaus wurde im Jahr 2025 eine „Informationsveranstaltung zur Thematik der

polizeilichen Jugendsachbearbeitung für angehende Jugendsachbearbeitende und

Interessierte“ mit insgesamt 61 Teilnehmenden angeboten.

Berlin, den 2. Februar 2026

In Vertretung

Christian Hochgrebe

Senatsverwaltung für Inneres und Sport
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Nr. Titel Da-
tum/Stand

herausgebende Stelle (Hin-
weis: Die Bezeichnungen
der herausgebenden Stellen
sind z. T. nicht mehr aktuell)

Geltungsbereich Einstufung/Vertraulichkeit

1 PDV 382 „Bearbeitung von Ju-
gendsachen“

Ausgabe
1995,
Stand: Ok-
tober 1995

Senatsverwaltung für Inneres
und Sport (SenInnSport)

bundesweit Diese Vorschrift ist aus-
schließlich für den Dienstge-
brauch durch die Polizei be-
stimmt und urheberrechtlich
geschützt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit vor-
heriger Genehmigung
des/der Innenministeriums/-
senatsverwaltung des Bun-
des oder eines Landes.

2 PDV 389 „Vermisste, unbekannte
Tote, unbekannte hilflose Perso-
nen“

Ausgabe
2025

SenInnSport bundesweit Diese Vorschrift ist nur für
den internen Gebrauch bei
der Polizei bestimmt.

3 Geschäftsanweisung (GA) Landes-
kriminalamt (LKA Berlin) Nr.
5/2007 über erkennungsdienstli-
che Maßnahmen

13.12.2007 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, LKA Stab (St) 1106

Polizei Berlin ohne Einstufung

4 GA LPolDir Nr. 13/1991 über die
Einlieferung, Vorführung oder Ent-
lassung von festgehaltenen Perso-
nen

11.03.1991 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, Dezernat Verbrechens-
bekämpfung 112

Polizei Berlin ohne Einstufung
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5 GA PPr Stab Nr. 2/2010 über die
Verfolgung von Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

17.05.2010 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, PPr St 1416

Polizei Berlin ohne Einstufung

6 GA PPr Stab Nr. 2/2012 über Stel-
lung von behördlichen Strafanträ-
gen und Bekanntmachung von Ver-
urteilungen

15.03.2012 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, PPr St 63

Polizei Berlin ohne Einstufung

7 GA PPr St Nr. 4/2008 über die Be-
arbeitung von Verkehrsstraftaten
im Straßenverkehr (VHa – VR 2)

18.07.2008 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, PPr St 1416

Polizei Berlin ohne Einstufung

8 GA Täglicher Dienst LKA Nr.
1/2021 über die qualifizierte Ju-
gendsachbearbeitung (JuSB)

28.09.2021 Polizei Berlin, Zentralstelle
für Prävention 2 im LKA Ber-
lin

Diese Geschäfts-
anweisung regelt
Ausbildung, Quali-
fizierung und Ein-
satz der qualifi-
zierten Jugend-
sachbearbeiterin-
nen und qualifi-
zierten Jugend-
sachbearbeiter
in der Polizei Ber-
lin.

ohne Einstufung

9 GA PPr Stab Nr. 5/2007 über die
polizeiliche Behandlung von psy-
chisch kranken Personen

16.01.2007 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, PPr St 1212

Polizei Berlin Verschlusssache – Nur für
den Dienstgebrauch (VS-
NfD)

10 Geschäftsanweisung Zentrale Ser-
viceeinheit (ZSE) IV Nr. 1 / 2010

20.01.2010 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, ZSE IV B 1

Polizei Berlin ohne Einstufung
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über den Einsatz von Videosyste-
men zur Eigensicherung in Kraft-
fahrzeugen der Berliner Polizei

11 Arbeitshinweise zum QS über er-
kennungsdienstliche Maßnahmen

15.03.2024 Polizei Berlin, LKA Kriminal-
technisches Institut 5

Polizei Berlin ohne Einstufung

12 Arbeitshinweise über das verein-
fachte Jugendverfahren Neuköllner
Modell (NKM)

25.06.2024 Polizei Berlin, LKA Präv 2 Polizei Berlin ohne Einstufung

13 Arbeitshinweise über die „proaktiv-
Servicestelle für Betroffene von
Straftaten“ (proaktiv-Servicestelle)

10.10.2025 Polizei Berlin, LKA Präv 2 Polizei Berlin ohne Einstufung

14 IT-Risikobetrachtung zur Nutzung
von audiovisueller Vernehmungs-
technik bei der Polizei Berlin

12.11.2019 Arbeitsgruppe Audiovisuelle
Vernehmung UUAG 21

Polizei Berlin, Um-
setzung der EU-
Richtlinie
2016/800

ohne Einstufung

15 QS Personenbezogene Ermitt-
lungsarbeit zur Verfolgung und
Verhinderung von Straftaten an
Brennpunkten durch straffällig ge-
wordene Mehrfachtäter/-innen
(Brennpunkttäter/-innen)

15.07.2021 Polizei Berlin, Polizeidirek-
tion (Dir) 5 Referat Kriminali-
tätsbekämpfung 41

Polizei Berlin ohne Einstufung

16 QS über die Anlage und Führung
von Strafermittlungsakten

09.01.2025 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung

17 QS über Belohnung und Anerken-
nung für Privatpersonen

03.11.2023 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung

18 QS für Durchsuchung, Beschlag-
nahme und Sicherstellung

26.11.2024 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin,
Rechtsgrundlage

ohne Einstufung
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sind die einschlä-
gigen Vorschriften
der StPO und des
Allgemeinen Si-
cherheits- und
Ordnungsgesetzes
Berlin

19 QS über erkennungsdienstliche
Maßnahmen

15.05.2024 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin, auf
der Grundlage der
bundeseinheitli-
chen Richtlinien
zur erkennungs-
dienstlichen Be-
handlung

ohne Einstufung

20 QS über Fahndungsausschreibun-
gen in den EDV-Fahndungssyste-
men unter Verwendung des Polizei-
lichen Landessystem zur Informa-
tion, Kommunikation und Sachbe-
arbeitung (POLIKS)

04.04.2025 Polizei Berlin, LKA 66 Polizei Berlin ohne Einstufung

21 QS in Fällen häuslicher Gewalt 2. Version
(März 2015)

Der Polizeipräsident in Ber-
lin, LKA

Polizei Berlin ohne Einstufung

22 QS über die Entgegennahme von
Strafanzeigen

19.01.2023 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung

23 QS über die kriminalpolizeiliche
Todesermittlung

20.12.2023 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung
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24 QS Täterorientierte Interventions-
und Ermittlungsarbeit zur Verhinde-
rung krimineller Karrieren von Kin-
dern, Jugendlichen und Heran-
wachsenden (TOE-Programm)

28.02.2025 Polizei Berlin, LKA 733 KoSt
ITB

Polizei Berlin ohne Einstufung

25 QS über die polizeiliche Vorladung
und Vernehmung

26.03.2024 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung

26 QS zur Bearbeitung beim Aufgriff
von unerlaubt eingereisten/aufhäl-
tigen Drittstaatsangehörigen bzw.
Staatenlosen mit und ohne Asylge-
such durch die Polizei Berlin

18.09.2024 Polizei Berlin, LPD St 1231 Polizei Berlin, um
den diesbezügli-
chen
Vorgaben des
Bundesamtes für
Migration und
Flüchtlinge (BAMF)
gerecht zu werden

ohne Einstufung

27 QS über die Bearbeitung von Ord-
nungswidrigkeiten außerhalb des
Straßenverkehrsgesetzes

09.04.2021 Polizei Berlin, LPD St 12211 Polizei Berlin ohne Einstufung

28 QS zur Feststellung von Verkehrs-
delikten im Zusammenhang mit Al-
kohol-, Rauschmittel- oder Medika-
menteneinfluss (Verweis auf PDV
382)

11.08.2025 Polizei Berlin, LPD St 14111 Polizei Berlin ohne Einstufung

29 QS zur Verkehrsunfallpräven-
tion/Verkehrssicherheitsberatung

24.10.2024 Polizei Berlin, LPD St 43 Polizei Berlin ohne Einstufung
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30 QS zur Anforderung und für den
Einsatz des Spezialeinsatzkom-
mandos (SEK)

15.02.2021 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, 12. März 2021 LKA 63

Polizei Berlin VS-NfD

31 Gemeinsame Allgemeine Verfü-
gung über die vermehrte Anwen-
dung des § 45 Jugendgerichtsge-
setz im Verfahren gegen Jugendli-
che und Heranwachsende (Diversi-
onsrichtlinie)

15.04.2021 Senatsverwaltungen
für Justiz, Verbraucherschutz
und Antidiskriminierung,
für Inneres und Sport,
für Bildung, Jugend und Fa-
milie

Polizei Berlin ohne Einstufung

32 Dienstvereinbarung über den Pro-
belauf des Projektes „Servicestelle
Wegweiser – Proaktiver Kontakt für
Menschen denen grenzüberschrei-
tendes Verhalten vorgeworfen
wird“ (Servicestelle Wegweiser)

28.05.2024 Polizei Berlin, LKA Präv 2 Polizei Berlin Dir 1
(Nord) und Polizei-
abschnitt 36

ohne Einstufung

33 Konzeption Beweissicherung und
Freiheitsentziehungen für die Ein-
satzeinheiten im Land Berlin

26.04.2022 PolPräs, Dir E Stab 13 Polizei Berlin VS-NfD

34 Rundschreiben LKA Nr. 3 / 2021
über den Umgang mit dem Prosti-
tuiertenschutzgesetz (ProstSchG) in
Berlin

06.09.2021 Polizei Berlin, LKA St 11 Polizei Berlin ohne Einstufung

35 Rundschreiben PPr Stab Nr.
5/2012 über die Inanspruchnahme
des Berliner Notdienstes Kinder-
schutz (BNK)

26.11.2012 Der Polizeipräsident in Ber-
lin, PPr St 1211

Polizei Berlin ohne Einstufung


